
 

Chainledger Systems AG 

 

München 

 

eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter HRB 227140 

 

WKN: A2BPKP / ISIN: DE000A2BPKP7 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.06.2026 

 

 

Die Chainledger Systems AG („Gesellschaft“) lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am 

 

29.06.2026, um 15:00 Uhr (MESZ) 

 

in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

 

I. 

Tagesordnung 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Berichts 

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 

 

Es findet nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung der Hauptversamm-

lung statt, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. De-

zember 2023 geprüft und gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG fest-

gestellt. 

 

Die zu diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung 

erläutert. Sie können auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.chainledger-systems.com/finanzberichte/ 

 

eingesehen werden. 

 

Tagesordnungspunkt 2 

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den im Geschäftsjahr 2023 

entstandenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 2.047.308,82 vollständig auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 

 

Im Geschäftsjahr 2023 war Herr Franz Kirschner Alleinvorstand. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem im Geschäftsjahr 2023 

amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

Tagesordnungspunkt 4 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2023 

 

Im Geschäftsjahr 2023 waren Herr Andreas Empl, Herr Dr. Edgar Bernardi und Herr Christian 

Damjakob Mitglieder des Aufsichtsrates. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, über die Entlastung der Mit-

glieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 im Wege der Einzelentlastung folgenden 

Beschluss zu fassen: 

 

a) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Andreas Empl 

wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

b) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Edgar Ber-

nardi wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

c) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Christian 

Damjakob wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts 

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 

 

Es findet nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung der Hauptversamm-

lung statt, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 
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31. Dezember 2024 geprüft und gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG 

festgestellt. 

 

Die zu diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung 

erläutert. Sie können auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.chainledger-systems.com/finanzberichte/ 

 

eingesehen werden. 

 

Tagesordnungspunkt 6 

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den im Geschäftsjahr 2024 

entstandenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 2.118.792,13 vollständig auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

 

Tagesordnungspunkt 7 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

 

Im Geschäftsjahr 2024 war Herr Franz Kirschner Alleinvorstand. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem im Geschäftsjahr 2024 

amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

Tagesordnungspunkt 8 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2024 

 

Im Geschäftsjahr 2024 waren Herr Andreas Empl, Herr Dr. Edgar Bernardi und Herr Christian 

Damjakob Mitglieder des Aufsichtsrates. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, über die Entlastung der Mit-

glieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 im Wege der Einzelentlastung folgenden 

Beschluss zu fassen: 

 

a) Dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Andreas Empl 

wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

b) Dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Edgar Ber-

nardi wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 
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c) Dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Christian 

Damjakob wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

Tagesordnungspunkt 9 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des Berichts 

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 

 

Es findet nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung der Hauptversamm-

lung statt, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. De-

zember 2025 geprüft und gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG fest-

gestellt. 

 

Die zu diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung 

erläutert. Sie können auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.chainledger-systems.com/finanzberichte/ 

 

eingesehen werden. 

 

Tagesordnungspunkt 10 

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den im Geschäftsjahr 2025 

entstandenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 2.155.054,73 vollständig auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

 

Tagesordnungspunkt 11 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

 

Im Geschäftsjahr 2025 war Herr Franz Kirschner Alleinvorstand. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem im Geschäftsjahr 2025 

amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

Tagesordnungspunkt 12 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2025 

 

Im Geschäftsjahr 2025 waren Herr Andreas Empl, Herr Dr. Edgar Bernardi und Herr Christian 

Damjakob Mitglieder des Aufsichtsrates. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, über die Entlastung der Mit-

glieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 im Wege der Einzelentlastung folgenden 

Beschluss zu fassen: 

 

a) Dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Andreas Empl 

wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

b) Dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Edgar Ber-

nardi wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

c) Dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Christian 

Damjakob wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

 

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die BBT Consilia Treuhand GmbH, Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Landshut, zum Abschlussprüfer 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstand des Unternehmens der Gesell-

schaft und die entsprechende Änderung der Satzung 

 

Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität der Gesellschaft hat sich verschoben. Vor dem 

Hintergrund der damit verbundenen Neuausrichtung des unmittelbaren Betätigungsfeldes der 

Gesellschaft soll nun der Gegenstand des Unternehmens entsprechend geändert werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, folgenden Beschluss 

zu fassen: 

 

1. Der Gegenstand des Unternehmens wird geändert in die Gründung sowie Steuerung, 

Führung und Verwaltung von Technologie-Unternehmen sowie An- und Verkauf von Un-

ternehmensbeteiligungen. 

 

2. § 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
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„(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung sowie die Steuerung, Füh-

rung und Verwaltung von Technologie-Unternehmen sowie der An- und Verkauf von Un-

ternehmensbeteiligungen. 

(2)  Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die ge-

eignet sind, den Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. 

(3)  Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, auch mit der in § 1 bezeichneten 

Firma nur als Firmenzusatz, errichten sowie andere Unternehmen und Gesellschaften 

errichten, betreiben oder sich an solchen in irgendeiner Form beteiligen und veräußern. 

(4) Genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unterneh-

mens.“ 

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und die entspre-

chende Änderung der Satzung 

 

Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität der Gesellschaft hat sich verschoben. Vor dem 

Hintergrund der damit verbundenen Neuausrichtung des unmittelbaren Betätigungsfeldes der 

Gesellschaft soll auch die Firma der Gesellschaft in „iQ Sensing AG“ geändert werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, folgenden Beschluss 

zu fassen: 

 

1. Die Firma der Gesellschaft wird in „iQ Sensing AG“ geändert. 

 

2. § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Gesellschaft führt die Firma 

 

iQ Sensing AG.“ 

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sach-

einlagen um EUR 800.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie 

über die entsprechende Änderung der Satzung 

 

Die Gesellschaft hat am 16.12.2025 mit der Smarteag AG, mit Sitz in München, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 201325 („Verkäufer“) einen Vertrag 

(„Kaufvertrag“) über den Kauf und die Einbringung sämtlicher vom Verkäufer gehaltener Ge-

schäftsanteile an der fibrisTerre Systems GmbH mit Sitz in Berlin („fT“), eingetragen im 
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Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 161717, in die Gesellschaft 

(„Transaktion“) geschlossen. Die durch die Gesellschaft zu leistende Gegenleistung erfolgte 

teilweise in Form einer Barzahlung und ist teilweise in Form von Aktien an der Gesellschaft 

(„Aktien-Komponente“) zu leisten. Die Anzahl der Aktien der Gesellschaft für die Aktien-Kom-

ponente ist im Kaufvertrag festgelegt auf 800.000. 

 

Im Rahmen des Kaufvertrages wurde daher vereinbart, dass bei der Gesellschaft u.a. auch 

eine ordentliche Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre beschlossen wird und nur der Verkäufer dergestalt zur Zeichnung der neuen Aktien 

zugelassen wird, dass er seine Kaufpreisforderung in Höhe von EUR 1.000.000,00 als Sach-

einlage in die Gesellschaft einbringt und im Gegenzug 800.000 neuen Aktien an der Gesell-

schaft erhält. Die Einzelheiten der Durchführung der Sachkapitalerhöhung werden anhand der 

vorstehenden und im Kaufvertrag festgelegten Maßgaben durch den Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates festgelegt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 800.000,00 durch Ausgabe von 

800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil 

am Grundkapital von je EUR 1,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2026 

gewinnberechtigt. 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. 

 

Zur Zeichnung der 800.000 gegen Sacheinlage auszugebenden neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien wird der folgende Zeichner („Einbringende“) in folgendem Um-

fang zugelassen: 

 

- die Smarteag AG, mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richt München unter HRB 201325, zur Zeichnung von 800.000 Aktien. 

 

Die Leistung der Sacheinlage hat dergestalt zu erfolgen, dass der Einbringende seine 

Kaufpreisforderung in Höhe von EUR 1.000.000,00 aus dem Kaufvertrag durch Abtre-

tung in die Gesellschaft einbringt. 

 

Die Einbringung und Abtretung der Kaufpreisforderung erfolgt durch einen gesonderten 

Einbringungsvertrag. 

 

Die Zeichnung des Einbringenden wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Erhö-

hung des Grundkapitals nicht bis zum 31.06.2027 in das Handelsregister der Gesell-

schaft eingetragen worden ist. Die Frist zur Durchführung der Kapitalerhöhung 
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verlängert sich um neun Monate, sofern gegen diesen Kapitalerhöhungsbeschluss An-

fechtungs- und/oder Nichtigkeitsklage erhoben wird. 

Die gesamten Kosten der Kapitalerhöhung werden von der Gesellschaft getragen. 

 

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 

 

3. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 3 Abs. (1), Abs. (2) der Satzung der 

Gesellschaft nach Durchführung der Kapitalerhöhung entsprechend der durchgeführten 

Kapitalerhöhung anzupassen. 

 

Tagesordnungspunkt 17 

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026/I mit der Mög-

lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung 

 

Die aktuelle Satzung der Gesellschaft enthält kein genehmigtes Kapital. Um der Gesellschaft 

künftig die Möglichkeit an die Hand zu geben, schnell und flexibel die Eigenkapitalbasis der 

Gesellschaft zu stärken, halten Vorstand und Aufsichtsrat es für angezeigt, das Genehmigtes 

Kapital 2026/I zu beschließen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung die-

ses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz oder 

in Teilbeträgen um bis zu EUR 1.200.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch 

Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmig-

tes Kapital 2026/I).  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-

zugsrecht der Aktionäre insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

– für Spitzenbeträge; 

– bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage sofern der auf die neue Aktien, für die das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grund-

kapitals 20 % des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen 

Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis der bereits an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher Gattung und 
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Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch 

den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unterschreitet; 

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, insbesondere in Form von Unternehmen 

und/oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/oder Gesellschaftsanteilen, For-

derungen, Patenten, Marken und/oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Lizen-

zen und/oder sonstigen Vermögensgegenständen und/oder sonstigen Rechten; 

– um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Options-

schuldverschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben 

werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wand-

lungspflicht zustehen würde; 

– um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen 

ausgeben zu können. 

 

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht 

auch eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Vo-

raussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der 

Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026/I, insbesondere 

den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich 

des Ausgabebetrages, festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach Ablauf der Ermächti-

gungsfrist oder nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 

Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026/I entsprechend dem Umfang der Ka-

pitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026/I anzupassen. 

 

2. Satzungsänderung 

 

§ 3 der Satzung der Gesellschaft wird in Umsetzung des Beschlusses gemäß vorste-

hender Ziffer 1. nach Abs. (3) um folgenden Abs. (4) ergänzt: 

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung die-

ses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz oder 

in Teilbeträgen um bis zu EUR 1.200.000,00, gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch 

Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen 
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(Genehmigtes Kapital 2026/I). Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder 

in Teilbeträgen ausgenutzt werden. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

– für Spitzenbeträge; 

– bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage sofern der auf die neue Aktien, für die das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grund-

kapitals 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens sowie im Zeitpunkt der Aus-

übung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Aus-

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an einer Wertpapierbörse 

gehandelten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der 

§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; 

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, insbesondere in Form von Unternehmen 

und/oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/oder Gesellschaftsanteilen, For-

derungen, Patenten, Marken und/oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Lizen-

zen und/oder sonstigen Vermögensgegenständen und/oder sonstigen Rechten; 

– um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Options-

schuldverschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben 

werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wand-

lungspflicht zustehen würde; 

– um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen 

ausgeben zu können. 

 

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht 

auch eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Vo-

raussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der 

Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026/I, insbesondere 

den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich 

des Ausgabebetrages, festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach Ablauf der Ermächti-

gungsfrist oder nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 

Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026/I entsprechend dem Umfang der Ka-

pitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026/I anzupassen.“ 
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Tagesordnungspunkt 18 

Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesell-

schaft (Teilnahmerecht) 

 

Die in § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG enthaltenen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-

versammlung und die Ausübung des Stimmrechts wurden durch das im Dezember 2023 in 

Kraft getretene Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinan-

zierungsG) geändert. Nach dem geänderten § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich bei Inhaberak-

tien börsennotierter Gesellschaften der Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 

AktG nunmehr auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung und nicht 

mehr wie bislang auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die 

gegenwärtige Fassung von § 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft lautet: 

 

„Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen 

und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse spätestens an 

dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß $ 16 Abs. 1 zu erfolgen hat, zugehen.“ 

 

Diese bildet damit noch die Vorgaben des § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG a.F. ab. Um die Formu-

lierung der Satzung in Einklang mit der Gesetzesformulierung zu bringen, soll § 16 Abs. (2) 

Satz 3 der Satzung an den neuen Wortlaut von § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG angepasst werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

§ 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung 

zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse 

spätestens an dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß § 16 Abs. 1 zu erfolgen hat, zuge-

hen.“ 
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II. 

Allgemeine Hinweise zur Hauptversammlung 

 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 

 

Im Zeitpunkt der Einberufung der am Montag, den 29. Juni 2026 stattfindenden 

außerordentlichen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 

EUR 2.400.000,00 und ist eingeteilt in 2.400.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der 

Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 

 

2. Teilnahme an Hauptversammlung 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind nur dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis 

zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 22. Juni 

2026, 24.00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Text-

form (§ 126b BGB) anmelden. Die Anmeldung kann auch über das depotführende Institut er-

folgen. 

 

Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 07. Juni 2026 

(24:00 Uhr MESZ) (Nachweisstichtag) zu beziehen, dieser Zeitpunkt entspricht dem 08. Juni 

2026 (00:00 Uhr MESZ) entsprechend der noch geltenden Satzungsregelung in § 16 Abs. (2) 

Satz 3 der Satzung der Gesellschaft. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nach-

weis des Letztintermediärs gemäß § 67c Abs. 3 AktG oder ein in Textform erstellter besonde-

rer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. 

 

Bitte beachten Sie insoweit die aus den gesetzlichen Vorgaben zum Format der Datumsan-

gabe resultierenden Abweichung der Angabe in den nach § 125 Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. 

§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 

2028/1212 bereitzustellenden Informationen. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktio-

nären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 

 

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 

Ablauf des 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) unter der folgenden Postadresse oder 

elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zugehen: 

 

Chainledger Systems AG 
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c/o HCE Consult AG 

Postfach 820335 

81803 München 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises 

ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

 

3. Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihr Stimmrecht in 

der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Ak-

tionärsvereinigung oder durch eine andere Person ausüben zu lassen. Voraussetzung für die 

Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten sind die form- und fristgerechte An-

meldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie ein form- und fristgerechter Nachweis 

seines Anteilsbesitzes. Jeder Aktionär darf nur einen Bevollmächtigten benennen. Bevoll-

mächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz („AktG“) grundsätzlich der 

Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. 

 

Bevollmächtigte können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im 

Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebun-

denen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 

 

Bei der Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen 

oder geschäftsmäßig Handelnde besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der 

Satzung nach. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende In-

stitution oder Person eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 AktG die 

Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Inter-

mediär, Stimmrechtsberater, geschäftsmäßig Handelnden oder eine Aktionärsvereinigung be-

vollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der 

Vollmacht ab. 

 

Die Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erklärt 

werden. Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Eintrittskarte ein Formular, mit dem Voll-

macht an einen Bevollmächtigten erteilt werden kann. Erteilung, Änderung oder Widerruf der 

Vollmacht muss aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 28. Juni 2026, 
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24:00 Uhr (MESZ) unter der folgenden Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden 

E-Mail-Adresse erfolgen: 

 

Chainledger Systems AG 

c/o HCE Consult AG 

Postfach 820335 

81803 München 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

mittels des hierzu bereit gestellten Formulars erfolgen. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zu-

gangs bei der Gesellschaft. 

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter („Stimmrechtsvertreter“) als Bevollmächtigte nach 

ihren Weisungen bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine 

rechtzeitige Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 

 

Die Erteilung der Vollmachten an diese Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf sowie der Nach-

weis der Bevollmächtigung können vor der Hauptversammlung in Textform erteilt werden. Ein 

Formular, das für die Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter verwen-

det werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte übersandt. 

 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen aus orga-

nisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 28. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ) unter 

der folgenden Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse erfol-

gen: 

 

Chainledger Systems AG 

c/o HCE Consult AG 

Postfach 820335 

81803 München 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 

 

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter oder die Änderung 

von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und 

zu den Fristen entsprechend. 
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Bei einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter müssen diesen Weisungen für die Aus-

übung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entspre-

chend der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche Weisung zu den 

einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht 

nicht ausüben. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Wider-

sprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, zur Ausübung der Fragemöglichkeit 

oder zur Stellung von Verfahrens- oder Sachanträgen entgegen. 

5. Informationen zum Datenschutz 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-

Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. 

die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“). 

Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich 

verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 

nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 

unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur 

Hauptversammlung anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 

Chainledger Systems AG 

Sendlinger-Tor-Platz 8 

80336 München 

Deutschland 

E-Mail: info@chainledger-systems.com 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese 

von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder 

Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 

der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
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Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung 

unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich 

verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig 

verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine 

gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 

entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen 

an uns übergebenen Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@chainledger-

systems.com. 

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde. 

 

 

 

München, im Mai 2026 

 

Chainledger Systems AG 

Der Vorstand 
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III. 
 

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 

Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 1 über die Gründe des Ausschlusses des 

Bezugsrechts bei der Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen 

Sacheinlagen um Betrag von EUR 800.000,00 

 

Der Vorstand der Gesellschaft erstattet hiermit der auf den 29.06.2026 einberufenen 

ordentlichen Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht über die 

Gründe für den beabsichtigten Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts im Rahmen der 

vorgenannten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage: 

 

Die Gesellschaft hat am 16.12.2025 mit der Smarteag AG, mit Sitz in München, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 201325 („Verkäufer“) einen Vertrag 

(„Kaufvertrag“) über den Kauf und die Einbringung sämtlicher vom Verkäufer gehaltener Ge-

schäftsanteile an der fibrisTerre Systems GmbH mit Sitz in Berlin („fT“), eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 161717, in die Gesellschaft („Trans-

aktion“) geschlossen. Die durch die Gesellschaft zu leistende Gegenleistung erfolgte teilweise 

in Form einer Barzahlung und ist teilweise in Form von Aktien an der Gesellschaft („Aktien-

Komponente“) zu leisten. Die Anzahl der Aktien der Gesellschaft für die Aktien-Komponente 

ist im Kaufvertrag festgelegt auf 800.000. 

 

Im Rahmen des Kaufvertrages wurde daher vereinbart, dass bei der Gesellschaft u.a. auch 

eine ordentliche Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre beschlossen wird und nur der Verkäufer dergestalt zur Zeichnung der neuen Aktien 

zugelassen werden, dass er seine Kaufpreisforderung in Höhe von EUR 1.000.000,00 als 

Sacheinlage in die Gesellschaft einbringt und im Gegenzug 800.000 neuen Aktien an der Ge-

sellschaft erhält. 

 

Der unter Tagesordnungspunkt 16 vorgeschlagene Sachkapitalerhöhungsbeschluss dient 

dem Vollzug des Kaufvertrages. Der Vorstand hält den Bezugsrechtsausschluss dabei für im 

Interesse der Gesellschaft liegend und verhältnismäßig, da das Interesse der Gesellschaft die 

durch den Ausschluss beeinträchtigten Interessen der Aktionäre der Gesellschaft überwiegt. 

 

Mit dem Erwerb der fT wird die operative Neuausrichtung der Gesellschaft fortgeführt. Die fT 

generiert bei Glättung von projektbedingten Schwankungen seit Jahren wachsende Umsatz-

erlöse sowie positive Jahresüberschüsse und Cash Flows, die künftig zunächst mittelbar der 

Gesellschaft und ihren Aktionären zugutekommen werden. Die Gesellschaft fungiert nach dem 

Erwerb der Mehrheit an der fT als Beteiligungen haltende Gesellschaft, wobei sie für die Er-

bringung von Dienstleistungen für ihre Tochtergesellschaften Vergütungen erhält. 
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Der Vorstand der Gesellschaft hat eingehend geprüft, ob zu dem gewählten Konzept einer 

Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Alternativen bestehen 

und dabei festgestellt, dass diese nicht zur Verfügung stehen oder nicht geeignet sind, das 

unternehmerische Ziel zu erreichen, oder mit Nachteilen gegenüber dem gewählten Konzept 

verbunden sind. Insbesondere verfügt die Gesellschaft gegenwärtig über keine ausreichenden 

liquiden Mittel, welche zur Bezahlung des Kaufpreises der fT-Geschäftsanteile dienen könn-

ten. Eine Beschaffung ausreichender Mittel durch die Aufnahme von Fremdfinanzierung ist in 

dem erforderlichen Umfang derzeit ebenso wenig darstellbar. Vor allem aber war auch dem 

Verkäufer daran gelegen, seine Beteiligungen an der fT zum Teil auch gegen Aktien zu ver-

äußern. So ist es erklärtes Ziel des Verkäufers an künftigen Kurssteigerungen der Aktien der 

Gesellschaft durch eine wesentliche Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft zu partizi-

pieren. Daher wäre auch eine Beschaffung der erforderlichen Barmittel im Wege etwa einer 

Barkapitalerhöhung letztlich nicht zielführend. Durch die Ausgabe von neuen Aktien der Ge-

sellschaft anstelle einer vollständigen Bar-Kaufpreiszahlung für den Erwerb der Geschäftsan-

teile an der fT kann die Gesellschaft liquiditätsschonend diese Geschäftsanteile erwerben. 

 

Dem Vorstand der Gesellschaft ist bewusst, dass die geplante Sachkapitalerhöhung unter Be-

zugsrechtsausschluss in die Rechtsstellung der gegenwärtigen Aktionäre eingreift. Die Sach-

kapitalerhöhung gegen Einbringung der Einzubringenden Geschäftsanteile führt zu einer Ver-

wässerung der Beteiligungsquote der gegenwärtigen Aktionäre der Gesellschaft, d.h. die Be-

teiligung der Altaktionäre an der Gesellschaft wird im Falle der Durchführung der Sachkapital-

erhöhung reduziert. Damit gehen ein gewisser Verlust an Stimmgewicht bzw. eine entspre-

chende Schmälerung des Einflusses der bisherigen Aktionäre einher. Auch können nach der 

geplanten Sachkapitalerhöhung Minderheitenrechte einzelner der derzeitigen Aktionäre verlo-

ren gehen. Schließlich werden bei Durchführung der vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung 

Vermögenspositionen (z.B. Dividendenquote) zu Lasten der vorhandenen Aktionäre verwäs-

sert. Demgegenüber steht jedoch die Aufwertung der Gesellschaft durch die vollständige Er-

füllung der Verpflichtungen aus dem Erwerb der Beteiligung an der fT. Der Wert der im Wege 

der Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft eingebrachten Kaufpreisfor-

derung ist angemessen hoch, um das Absinken der Beteiligungsquoten der bisherigen Aktio-

näre (Verwässerung) wertmäßig auszugleichen. Die Einbringung der Kaufpreisforderung führt 

insoweit zu einem entsprechend höheren Unternehmenswert der Gesellschaft. Eine Verwäs-

serung der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft erfolgt damit lediglich quotal hinsichtlich 

des rechnerischen Umfangs ihrer Beteiligung an der Gesellschaft, nicht jedoch hinsichtlich des 

Werts ihrer jeweiligen Beteiligung. Die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft halten nach 

Durchführung der Sachkapitalerhöhung also eine geringere Beteiligung an der Gesellschaft, 

jedoch ist auch der Unternehmenswert der Gesellschaft nach Einbringung der Kaufpreisforde-

rung entsprechend höher als zuvor. 

 

Die Einzelheiten der Durchführung der Barkapitalerhöhung sollen vom Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt werden. 
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München, im Mai 2026 

 

Chainledger Systems AG 

Der Vorstand 
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IV. 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2, 

186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 17 über die Gründe des Ausschlusses 

des Bezugsrechts bei der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

 

Zu Tagesordnungspunkt 17 der auf den 29.06.2026 einberufenen Hauptversammlung schla-

gen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen. Es wird vor-

geschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapi-

tal der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung 

des genehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz oder teil-

weise, um bis zu insgesamt EUR 1.200.000,00 gegen Bar- und / oder Sacheinlagen durch 

Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2026/I). Die Bestimmung der weiteren Einzelheiten obliegt dem Vorstand 

unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Rahmen des Genehmigten Kapi-

tals 2026/I soll der Vorstand darüber hinaus ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. 

 

Der Vorstand erstattet daher gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe 

für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Bestandteil der 

Einladung der Hauptversammlung ist. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

Die aktuelle Satzung der Gesellschaft enthält kein genehmigtes Kapital. Um der Gesellschaft 

künftig die Möglichkeit einzuräumen, schnell und flexibel die Eigenkapitalbasis der Gesell-

schaft zu stärken, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, ein genehmigtes Kapital durch die 

Hauptversammlung beschließen zu lassen. Das neue Genehmigte Kapital 2026/I soll bis zu 

EUR 1.200.000,00 betragen. Die Gesellschaft soll durch die vorgeschlagene Ermächtigung 

die Möglichkeit erhalten, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu 

können. Zu diesem Zwecke soll der Vorstand auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschlie-

ßen. 

 

Der Vorstand der Gesellschaft soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2026/I insbesondere 

ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 

der Aktionäre auszunehmen. Dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugs-

verhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise 

bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund 

der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Aus-

schluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 

Aktionären für angemessen. 
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Zudem soll das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital 2026/I insbesondere ausgeschlossen 

werden können, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen Be-

zugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom 

aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 % jedenfalls aber maximal bei 5 % des 

Börsenpreises liegen. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in 

die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die 

marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmög-

liche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der 

schnelleren Handlungsmöglichkeiten erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als 

eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch 

zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 

der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen 

Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben jedoch in der Regel die Möglichkeit, die hierfür 

erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben. 

 

Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2026/I insbesondere ermäch-

tigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen 

Sacheinlagen insbesondere in Form von Unternehmen und/ oder Unternehmensanteilen, Ge-

sellschaften und/ oder Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Marken und/ oder sons-

tigen gewerblichen Schutzrechten, und/ oder Lizenzen und/ oder sonstigen Vermögensgegen-

ständen und/ oder sonstigen Rechten auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss 

des Bezugsrechts bezweckt, der Gesellschaft die Möglichkeit zum Erwerb von derartigen Sa-

chen, Gegenständen und/ oder Rechten gegen Gewährung von Aktien auch dann einzuräu-

men, wenn deren Inhaber als Gegenleistung die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien 

der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Zwar kommt es durch den Bezugsrechtsausschluss 

zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 

der bisherigen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre jedoch der Erwerb derar-

tiger Sachen, Gegenständen und/ oder Rechten gegen Gewährung von Aktien nicht möglich. 

Die damit verbundenen Vorteile für die Gesellschaft und damit einhergehend auch für die Ak-

tionäre wären nicht erreichbar. 

 

Bisher bestehen in Bezug auf das Genehmigte Kapital 2026/I keine konkreten Pläne für solche 

Erwerbsvorhaben. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen und/ oder Unter-

nehmensteilen, Gesellschaften und/ oder Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Mar-

ken und/ oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, und/ oder Lizenzen und/ oder sonstigen 

Vermögensgegenständen und/ oder sonstigen Rechten konkretisieren, wird der Vorstand 

sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital 2026/I zu diesem Zwecke gegen Aus-

gabe von Aktien Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb von 

derartigen Sachen, Gegenständen und/ oder Rechten im Interesse der Gesellschaft liegt. Nur 

dann wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen. 
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Es ist in der Ermächtigung insbesondere weiter vorgesehen, dass der Vorstand das Bezugs-

recht zugunsten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Options-

schuldverschreibungen oder Optionsscheinen ausschließen kann. Diese Möglichkeit, das Be-

zugsrecht auszuschließen, soll den Inhabern solcher Wandel- oder Optionsrechte einen an-

gemessenen Verwässerungsschutz gewähren. Die Bedingungen von Wandelschuldverschrei-

bungen sowie von Wandeldarlehensverträgen, Optionsschuldverschreibungen oder Options-

scheinen sehen zumeist die Gewährung von Verwässerungsschutz im Falle einer Kapitaler-

höhung entweder durch Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises oder durch Einräu-

mung eines Bezugsrechts vor. Um nicht auf die Alternative der Verminderung des Wandlungs- 

und Optionspreises beschränkt zu sein, soll für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2026/I eine Ermächtigung vorgesehen werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auf Aktien in-

soweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um Inhabern von Wandelschuldverschreibun-

gen, Wandeldarlehen, Optionsschuldverschreibungen oder Optionsscheinen ein Bezugsrecht 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen zustehen würde, wenn sie von ihren Wandel- und 

Optionsrechten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung Gebrauch ge-

macht hätten. Der Vorstand kann durch die Ermächtigung dieses Bezugsrechtsausschlusses 

beide genannten Alternativen nutzen und sich nach sorgfältiger Abwägung der Interessen für 

die im Einzelfall vorteilhaftere Alternative entscheiden. 

 

Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2026/I insbesondere ermäch-

tigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen, um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft 

oder mit ihr verbundener Unternehmen ausgeben zu können. Die Ausgabe von Aktien an die 

genannte Personengruppe kann aus der Sicht der Gesellschaft sinnvoll sein, um die genann-

ten Personen zu incentivieren und sie am Erfolg ihrer eigenen Leistungen zu beteiligen. Um 

diesen Zweck zu erreichen, ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 

 

Bei der Abwägung aller genannten Umstände halten der Vorstand und der Aufsichtsrat den 

Bezugsrechtsausschluss in den genannten Fällen aus den vorgenannten Gründen für sachlich 

gerechtfertigt und angemessen. Hierbei wurde auch der zulasten der Aktionäre eintretende 

Verwässerungseffekt berücksichtigt. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Aus-

nutzung des Genehmigten Kapitals 2026/I Bericht erstatten. 

 

München, im Mai 2026 

 

Chainledger Systems AG 

Der Vorstand 


